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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1993

Rechtssatz

Es ist zulässig, daß zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird, die gesetzliche Wochenruhe

entweder überhaupt nicht bzw nicht in vollständigem Ausmaß zu gewähren, soferne in weiterer Folge dem

Dienstnehmer in den darau4olgenden Wochen eine Ersatzruhe gemäß der Bestimmung des § 6 des ARG eingeräumt

wird. Geschieht letzteres nicht, so wird der Dienstgeber verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich nach § 6 und nicht

nach § 4 ARG (teilweise Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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